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Ordnung zur Änderung der Diplomprüfungsordnung
für  den Studiengang  Sportwissenschaft  an  der  Uni-
versität  Bielefeld  (Schwerpunkt  Prävention/Rehabili-
tation)  und  an  der  Universität  -  Gesamthochschule
Paderborn  (Schwerpunkt  Leistungssport  und  Brei-
tensport) vom 3. Mai 2004

    - Az.: 2211.6 -

Aufgrund des § 2 Abs.  4 und des  §  94 Abs.  1  des
Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-
Westfalen  (Hochschulgesetz  -  HG)  vom  14.  März
2000  (GV.  NRW.  S.  190),  zuletzt  geändert  durch
Gesetz vom 16. Dezember 2003 (GV. NRW. S. 772)
hat die Fakultät für Psychologie und Sportwissenschaft
der Universität  Bielefeld  und der Fachbereichsrat  des
Fachbereichs  Erziehungswissenschaft,  Psychologie,
Sportwissenschaft der Universität - Gesamthochschule
Paderborn die folgende Ordnung erlassen:

Artikel I

Die  Diplomprüfungsordnung  für  den  Studiengang
Sportwissenschaft  an  der  Universität  Bielefeld
(Schwerpunkt  Prävention/Rehabilitation)  und  an  der
Universität  -  Gesamthochschule  Paderborn  (Schwer-
punkt Leistungssport und Breitensport) vom 29. März
1996,  veröffentlicht  im Gemeinsamen Amtsblatt  des
Ministeriums  für  Schule  und  Weiterbildung  und des
Ministeriums  für  Wissenschaft  und  Forschung  des
Landes  Nordrhein-Westfalen (GABl.  NW. II  Nr. 8/96
S. 422), bekannt gegeben im Mitteilungsblatt der Uni-
versität Bielefeld - Amtliche Bekanntmachungen - Jg.
25 Nr. 39 S. 233, wird wie folgt geändert:

§ 33 wird um folgenden Satz 4 ergänzt:
"Auf der Grundlage und nach den Bestimmungen der
im Sommersemester 1995 geltenden Diplomprüfungs-
ordnung  ist  eine  Meldung  zur  Diplom-Vorprüfung
oder zur  Diplomprüfung letztmalig am 1. April 2005
möglich und können Prüfungsleistungen letztmalig bis
zum 31. März 2006 erbracht werden. Die Möglichkeit
der  Anrechnung  von  Studien-   und  Prüfungsleis-
tungen bleibt unberührt."

Artikel II

Diese  Änderungsordnung  tritt  am  Tage  nach  ihrer
Veröffentlichung im Verkündungsblatt – Amtliche Be-
kanntmachungen – der Universität Bielefeld in Kraft. 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Abteilungs-
ausschusses  Sportwissenschaft  der  Fakultät  für  Psy-
chologie  und  Sportwissenschaft  der  Universität
Bielefeld  vom 10.  Dezember  2003 und des  Fachbe-
reichs  Erziehungswissenschaft,  Psychologie,  Sport-
wissenschaft  der  Universität  -  Gesamthochschule
Paderborn vom 3. Februar 2004.

Bielefeld, den 3. Mai 2004

Der Rektor
der Universität Bielefeld

Universitätsprofessor Dr. Dieter Timmermann
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BEITRAGSORDNUNG des STUDENTENWERKES
BIELEFELD vom 17. Oktober 1995
in der Fassung der Änderung vom 27. Februar 2004

Der Verwaltungsrat des Studentenwerks Bielefeld hat
aufgrund des § 6 Nr. 3 i.V.m. § 9 Abs. 1 Nr. 3 des
Gesetzes  über  die  Studentenwerke  im  Lande  Nord-
rhein-Westfalen  (Studentenwerksgesetz  -  StWG)  in
der Fassung der Bekanntmachung vom 4. Januar 1994
(GV.NW. S. 36) folgende Neufassung der Beitragsord-
nung beschlossen:

§ 1

(1) Für das Studentenwerk Bielefeld werden in jedem
Semester von allen immatrikulierten Studierenden der

1. Universität Bielefeld

2. Fachhochschule Bielefeld mit den
2.1 Fachbereichen in Bielefeld und dem

2.2 Fachbereich in Minden

3. Fachhochschule Lippe und Höxter mit den
3.1  Fachbereichen in Lemgo, den

3.2 Fachbereichen in Detmold und den

3.3 Fachbereichen in Höxter

4. Hochschule für Musik Detmold

Sozialbeiträge gem. § 13 Abs. 5 StWG erhoben.

(2)  Von  der  Beitragspflicht  ausgenommen  sind  Stu-
dierende, die aus folgenden Gründen beurlaubt sind:
a) Ableistung  des  Grundwehr-  oder  Zivildienstes

oder eines freiwilligen sozialen oder ökologischen
Jahres

b) Krankheit (bei Vorlage einer ärztlichen Bescheini-
gung,  aus der sich ergibt,  dass ein ordnungsge-
mäßes Studium nicht möglich ist)

c) Schwangerschaft
d) die Erziehung eigener Kinder bis  zu einem Alter

von drei Jahren.

(3) Von der Beitragspflicht ausgenommen sind ferner
Studierende,  die  sich  aus  studienbedingten  Gründen
mindestens die Hälfte eines Semesters im Ausland auf-
halten. Dies ist durch eine Bescheinigung in geeigneter
Form nachzuweisen.

§ 2

(1) Der Sozialbeitrag wird wie folgt festgesetzt:

1. für die Studierenden der in § 1 Abs.1 Nr. 1 bis 2.1
genannten Einrichtungen auf  € €  47,75€

2. für die Studierenden der in § 1 Abs.1 Nr. 2.2 bis 3
genannten Einrichtungen auf €  46,25€

3. für die Studierenden der in § 1 Abs. 1 Nr. 4 ge-
nannten Einrichtung auf € 41,25.

§ 3

(1) Der Beitrag wird jeweils fällig
a) mit der Einschreibung 
b) mit der Rückmeldung
c) mit der Beurlaubung aus anderen als in § 1 Abs. 2

genannten Gründen.

Bei der Einschreibung, Rückmeldung oder Beurlau-
bung ist die Zahlung des Beitrages nachzuweisen.

§ 4

Der  Beitrag  kann  nicht  erlassen,  ermäßigt  oder  ge-
stundet  werden.  Ist  die  Exmatrikulation  oder  der
Widerruf der Einschreibung vor Beginn des Semesters
erfolgt,  für  das  der  Sozialbeitrag  bereits  geleistet
wurde,  ist  insoweit  der  Sozialbeitrag  zurück  zu
erstatten. Im Übrigen besteht kein Anspruch auf antei-
lige Rückzahlung.

§ 5

Diese  Beitragsordnung  tritt  zum  Wintersemester
2004/2005 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Beitragsord-
nung  vom  17.10.1995,  zuletzt  geändert  am
29.10.2002 außer Kraft.

Bielefeld, 27.02.2004

Andreas Marotzke Günther Remmel
Der Vorsitzende Der Geschäftsführer
des Verwaltungsrates
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Ordnung zur Änderung der Reisekostenordnung der
Studierendenschaft der Universität Bielefeld vom 3.
Mai 2004

Aufgrund des Artikels 4 Abs. 6 der Satzung der Stu-
dierendenschaft  der  Universität  Bielefeld  vom  22.
Mai 2003 (Verkündungsblatt der Universität Bielefeld
–  Amtliche  Bekanntmachungen  –  Jg.  32  Nr.  11  S.
114),  geändert  durch  Satzung  vom  10.  Oktober
2003  (Verkündungsblatt  der  Universität  Bielefeld  –
Amtliche Bekanntmachungen – Jg. 32 Nr. 22 S. 272),
hat  das  Studierendenparlament  folgende  Änderung
der  Reisekostenordnung  vom  22.  Mai  2003  (Ver-
kündungsblatt  der  Universität  Bielefeld  –  Amtliche
Bekanntmachungen  –  Jg.  32  Nr.  11  S.  130)
beschlossen:

Artikel I

1. In  §  1 werden  die  Absätze  2 und  3 wie  folgt
durch einen neuen Absatz 2 ersetzt:
„(2) Antragsberechtigt sind alle Studierenden der
Universität  Bielefeld  gem.  Art.  1  Abs.  1  der
Satzung der Studierendenschaft.“

2. § 2 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt neu gefasst:

„Sie  oder  er  kann  durch  die  Vorsitzende,  den
Vorsitzenden oder den Vorsitz des Allgemeinen
Studierendenausschusses vertreten werden."

b) In Absatz 2 wird folgender  Satz 3 (neu)  ange-
fügt:
„Im  Falle  abschlägiger  Entscheidung  eines  An-
trages  weist  die  Finanzreferentin  oder  der  Fi-
nanzreferent  die  antragsstellende  Partei  auf  et-
waige  weitergehende  Antragsmöglichkeiten
hin.“

3. In § 5 Abs. 1 werden die Sätze 6 und 7 wie folgt
geändert:
„Mitglieder  des  Allgemeinen  Studierendenaus-
schusses,  die  eine Bahncard  2.  Klasse  besitzen,
können  125%  des  jeweiligen  Fahrpreises
erstattet  bekommen.  Diese  zusätzlichen  25%
können  nur  so  lange  gewährt  werden,  bis  die
Summe  den  Kaufpreis  der  Bahncard  erreicht
hat.“

4. In § 6 Satz 3 wird die Zahl „250“ in „240“ ge-
ändert.

5. § 7 wird um folgenden Satz 4 ergänzt:
„Eine Teilnehmerinnen- und Teilnehmer-Liste ist
der Finanzreferentin oder dem Finanzreferenten
vorzulegen.“

6. § 8 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 wird die Zahl „7,50“ in „10“ und die

Zahl „15“ in „20“ geändert.
b) In Absatz 2 wird Satz 3 gestrichen.
c) Absatz 3 wird wie folgt neu gefasst:

„(3)  Der  Höchstbetrag  für  Fahrten  gemäß Ab-
sätzen 1 und 2 pro Jahr beträgt 1,-- € pro einge-
schriebenem  Studierenden  im  Hauptfach,
mindestens  jedoch  800,--  € und  maximal
2.000,--  €. Als Berechnungsgrundlage dient das
jeweils aktuelle Statistische Jahrbuch der Univer-
sität Bielefeld.“

d) Als neuer Absatz 4 wird angefügt:
„(4) Geplante Fahrten sind dem Vorsitz des Stu-
dierendenparlaments  und  der  Finanzreferentin
oder  dem  Finanzreferenten  in  jedem  Fall  vor
Durchführung anzuzeigen. Die Frist für das Som-
mersemester ist der 31.01. des jeweiligen Jahres,
für das Wintersemester der 30.06. des jeweiligen
Jahres.  Wird die  Fahrt  erst  nach  Durchführung
bekannt  gegeben,  besteht  kein  Anspruch  auf
Kostenerstattung."

Artikel II

Die  Änderung  der  Reisekostenordnung  der  Stu-
dierendenschaft  der  Universität  Bielefeld  tritt  am 3.
Mai 2004 in Kraft. Sie wird im Verkündungsblatt der
Universität Bielefeld – Amtliche Bekanntmachungen –
bekannt gegeben.

Ausgefertigt  aufgrund  des  Beschlusses  des  Stu-
dierendenparlaments  der  Universität  Bielefeld  vom
30. November 2003.

Bielefeld, den 3. Mai 2004

Der Vorsitzende
des Studierendenparlaments

der Universität Bielefeld
Lars Gerlach
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Bekanntmachung  der  Neufassung der  Reisekosten-
ordnung  der  Studierendenschaft  der  Universität
Bielefeld vom 3. Mai 2004

Nachstehend wird der Wortlaut der Reisekostenord-
nung der Studierendenschaft der Universität Bielefeld
bekannt gegeben, wie er sich aus
- der Fassung vom 22. Mai 2003 (Verkündungs-

blatt  der  Universität  Bielefeld  –  Amtliche  Be-
kanntmachungen – Jg. 32 Nr. 11 S. 130 und

- der Änderungsordnung vom 3. Mai 2004 (Ver-
kündungsblatt der Universität  Bielefeld – Amtli-
che Bekanntmachungen – Jg. 33 Nr. 8 S. 92)

ergibt.

Bielefeld, den 3. Mai 2004

Der Vorsitzende
des Studierendenparlaments

der Universität Bielefeld
Lars Gerlach

Reisekostenordnung der Studierendenschaft der Uni-
versität Bielefeld vom 3. Mai 2004

§ 1
Antragstellung

(1) Ein Antrag auf Genehmigung einer Dienstreise ist
frühestmöglich, auf jeden Fall aber vor der Reise auf
dem  dafür  vorgesehenen  Formblatt  zu  stellen  und
mit einer kurzen Begründung der Notwendigkeit  zu
versehen.

(2) Antragsberechtigt sind alle Studierenden der Uni-
versität Bielefeld gem. Art. 1 Abs. 1 der Satzung der
Studierendenschaft.

§ 2
Genehmigung

(1)  Ein  Anspruch  auf  Reisekostenerstattung  besteht
nur nach Genehmigung.

(2) Reisen,  die  ganz oder  teilweise  aus  Mitteln  der
Studierendenschaft der Universität Bielefeld getragen
werden sollen, bedürfen der Genehmigung durch die
Finanzreferentin  oder  den Finanzreferenten des All-
gemeinen Studierendenausschusses. Sie oder er kann
durch  die  Vorsitzende,  den  Vorsitzenden  oder  den
Vorsitz  des  Allgemeinen  Studierendenausschusses
vertreten werden. Im Falle abschlägiger Entscheidung
eines Antrages weist die Finanzreferentin oder der Fi-
nanzreferent die antragsstellende Partei  auf etwaige
weitergehende Antragsmöglichkeiten hin.

(3)  Die  Genehmigung  bedarf  der  Zustimmung  des
Studierendenparlaments, wenn die zu genehmigende
Dienstreise die in den §§ 6, 7 und 8 genannten Kos-
ten übersteigt.

§ 3
Reisekostenvorschuss

Die Finanzreferentin oder der Finanzreferent des All-
gemeinen  Studierendenausschusses  kann  aufgrund
des  genehmigten  Antrages  einen  Reisekostenvor-
schuss zahlen.

§ 4
Abrechnung

(1) Jede Dienstreise ist innerhalb von drei  Monaten
nach Beendigung bei der Finanzreferentin oder dem
Finanzreferenten  des  Allgemeinen  Studierendenaus-
schusses  abzurechnen.  Nach Ablauf  dieser  Frist  be-
steht kein Anspruch auf Ersatz der Reisekosten.

(2) Zur Abrechnung ist ein kurzer schriftlicher Bericht
über  das  Dienstgeschäft  bzw.  das  Protokoll  der
Sitzung des betreffenden Gremiums, in dem von dem
Dienstgeschäft berichtet wurde, erforderlich.

(3) Zur Abrechnung sind Belege vorzulegen über 
1. die Fahrtkosten und
2. die Tagungsgebühren.

(4) Bei Unvollständigkeit der Unterlagen besteht kein
Anspruch  auf  Erstattung,  eventuell  gezahlte  Vor-
schüsse können zurück gefordert werden.

§ 5
Fahrtkosten

(1) Aus dem Haushalt der Studierendenschaft werden
die Fahrkarten 2. Klasse der Deutschen Bahn AG so-
wie  sonstige  notwendige  Fahrten  mit  öffentlichen
Verkehrsmitteln  erstattet.  Nur  in  begründeten  Aus-
nahmefällen werden auch die Kosten von Taxifahrten
erstattet. Erforderliche Zuschläge werden grundsätz-
lich erst ab einer Fahrtdauer von über zwei Stunden
mit  der  entsprechenden  zuschlagfreien  Verbindung
erstattet.  Ausnahmen sind bei  Vorliegen besonderer
Gründe  möglich.  Die  Teilnehmerinnen  und  Teil-
nehmer sind verpflichtet, mögliche Vergünstigungen
in vollem Umfang auszunutzen. Mitglieder des Allge-
meinen Studierendenausschusses,  die  eine Bahncard
2. Klasse besitzen, können 125% des jeweiligen Fahr-
preises erstattet bekommen. Diese zusätzlichen 25%
können nur so lange gewährt werden, bis die Summe
den Kaufpreis der Bahncard erreicht hat. 

(2) Bei Reisen mit dem eigenen Fahrzeug wird eine
Kilometerpauschale  gezahlt.  Reisen  einzelne  Per-
sonen mit einem PKW wird eine Kilometerpauschale
von 0,06  €  gewährt.  Bei  Fahrten  mit  dem eigenen
PKW zu mehreren Personen wird eine Pauschale  in
Höhe von 0,09 € gezahlt. Höchstens wird jedoch der
entsprechende  Satz  der  öffentlichen  Verkehrsmittel
gezahlt. In begründeten Einzelfällen kann die Finanz-
referentin  oder  der  Finanzreferent  des  Allgemeinen
Studierendenausschusses  von  den  Regelungen  der
Sätze  2  und  3  abweichen,  wenn  die  Nutzung  des
ÖPNV für den Antragsteller eine unzumutbare Härte
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darstellen  würde.  Die  zu  zahlende  Kilometerpau-
schale  beträgt  dann  0,21  €.  Berechnungsgrundlage
ist dabei die kürzeste Entfernung nach Kurstabelle der
Deutschen  Bahn  AG.  Ausnahmen  sind  Fahrten  in-
nerhalb von Städten. Hier sind die öffentlichen Ver-
kehrsmittel zu nutzen. In begründeten Ausnahmefäl-
len wird bei Fahrten mit dem eigenen PKW innerhalb
einer  Stadt  nur  ein  Betrag  in  Höhe  der  entspre-
chenden  Fahrkarte  erstattet.  Reisen  mehrere  Teil-
nehmerinnen  und  Teilnehmer  zur  selben  Zeit  zum
selben Ort, so sollen sie bei der Benutzung privater
PKW Fahrgemeinschaften bilden. Tun sie dies nicht,
müssen sie dies begründen.

(3) Im Sinne des Berichterstattungsprinzips werden in
der  Regel  die  Kosten  der  Dienstgeschäfte  für  nicht
mehr  als  drei  Teilnehmerinnen  und Teilnehmer  ge-
währt.  In  begründeten  Ausnahmefällen  kann  durch
einen  Beschluss  des  Allgemeinen  Studierendenaus-
schusses die Bewilligung der Kosten entsprechend für
die Teilnahme von fünf Personen erfolgen. Darüber
hinaus kann das Studierendenparlament über die Be-
zuschussung weiterer Kosten entscheiden.

§ 6
Tagungskosten

Tagungskosten werden bis zu einer Höhe von 40,00
€ pro Tag getragen. In diesen Betrag sind Kosten ein-
gerechnet,  die für  Verpflegung ausgegeben werden
müssen. Maximal werden jedoch 240,00  € pro Per-
son für die jeweilige Dienstfahrt bewilligt. Die Bewilli-
gung dieser Mittel ist nur im Rahmen des Haushaltes
möglich.

§ 7
Fachschaftsfahrten

Fachschaftsfahrten werden bis zu 15,00 € pro Person
und Tag getragen. Fahrtkosten werden nicht zusätz-
lich erstattet. Einer Fachschaft wird maximal ein Jah-
resbetrag von 500,00 € für Fachschaftsfahrten bewil-
ligt.  Eine Teilnehmerinnen-  und Teilnehmer-Liste  ist
der  Finanzreferentin  oder  dem  Finanzreferenten
vorzulegen.

§ 8
Fahrten für Erstsemesterinnen und Erstsemester

(1)  Diese  Fahrten  werden bis  zu einem Betrag  von
10,00  €  pro  Person  und  Tag  getragen;  maximal
werden jedoch 20,00  € pro Person und Fahrt über-
nommen.  Fahrtkosten  werden  nicht  zusätzlich
erstattet.  Die  Bewilligung  dieser  Mittel  ist  nur  im
Rahmen des Haushaltes möglich.

(2) Statt einer Fahrt für Erstsemesterinnen und Erstse-
mester kann eine Fachschaft Tutorinnen- bzw. Tuto-
renfahrten  zur  Vorbereitung  der  Erstsemesterarbeit
durchführen. Es dürfen pro Person und Tag nur 15,00
€ und maximal 45,00 € pro Person und Fahrt bewil-
ligt werden.

(3) Der Höchstbetrag für Fahrten gemäß Absätzen 1
und 2 pro Jahr beträgt 1,00 € pro eingeschriebenem
Studierenden  im  Hauptfach,  mindestens  jedoch
800,00 € und maximal 2.000,00 €. Als Berechnungs-
grundlage dient das jeweils aktuelle Statistische Jahr-
buch der Universität Bielefeld.

(4)  Geplante  Fahrten  sind  dem  Vorsitz  des  Stu-
dierendenparlaments  und  der  Finanzreferentin  oder
dem  Finanzreferenten  in  jedem  Fall  vor  Durchfüh-
rung anzuzeigen. Die Frist  für das Sommersemester
ist der 31.01. des jeweiligen Jahres, für das Winterse-
mester  der  30.06.  des  jeweiligen  Jahres.  Wird  die
Fahrt erst nach Durchführung bekannt gegeben, be-
steht kein Anspruch auf Kostenerstattung.

§ 9
Auslandsreisen

Auslandsreisen bedürfen der Genehmigung des Stu-
dierendenparlaments.

§ 10
Änderungen

Diese Reisekostenordnung kann vom Studierenden-
parlament mit der Mehrheit der Stimmen der Mitglie-
der des Studierendenparlaments geändert werden.

§ 11
Inkrafttreten*

*)  Diese  Vorschrift  regelt  das  Inkrafttreten  der
ursprünglichen Ordnung. Die Bekanntmachung ent-
hält die vom 3. Mai 2004 an geltende Fassung.


